
Beitragsordnung des Tennisclub Wulferdingsen e.V. 
Stand 2024 

 

Eine Aufnahmegebühr wird zur Zeit nicht erhoben. 

* Wer bereits Mitglied in einem anderen deutschen Tennisverein ist, kann eine Zweitmitgliedschaft 
im TC Wulferdingsen beantragen und zahlt nur den halben Erwachsenenbeitrag. Das Mitglied hat 
alle Rechte und Pflichten- inklusive Arbeitsstunden und Stimmrecht auf der 
Jahreshauptversammlung. Die Erstmitgliedschaft in einem anderen Verein muss jedes Jahr 
spätestens sechs Wochen vor Ende des aktuellen Kalenderjahres beim Vorstand selbstständig 
erneut nachgewiesen werden, sonst wird automatisch der volle Beitrag eingezogen.  

** Mit Vollendung des 18. Lebensjahres wird für Mitglieder automatisch der Erwachsenenbeitrag 
erhoben. Zur Beitragsreduzierung muss dem Vorstand spätestens sechs Wochen vor Ende des 
aktuellen Kalenderjahres eine entsprechende schriftliche Bestätigung vorliegen. 

Kündigungen, aber auch Anträge auf Änderungen der Mitgliedschaft (zum Beispiel auf passiv), 
sowie Nachweise über abgeleistete Arbeitsstunden müssen dem Vorstand spätestens sechs 
Wochen vor Ende des aktuellen Kalenderjahres vorliegen. 

Weitere Verpflichtungen:   
Jedes aktive Mitglied muss ab Vollendung des 18. Lebensjahres 4 Arbeitsstunden pro Kalenderjahr 
leisten. Die Arbeitsstunden können durch Zahlung eines Betrages von 25 Euro pro Stunde 
abgegolten werden. Nicht geleistete Arbeitsstunden werden zum Ende des Geschäftsjahres 
automatisch abgegolten und abgebucht.       

- Der Vorstand -

Beitrag

1. Erwachsene 185 Euro

2. Ehepaare 325 Euro 

3. Zweitmitgliedschaft* 92,50 Euro

4. 1. Kind 35 Euro

5. 2. Kind 25 Euro

5. Kinder, deren Eltern nicht im Verein sind 45 Euro

6. Jugendliche (14-17 Jahre) 70 Euro

7. Erwachsene reduziert (Schüler/innen, Studierende, 
Azubis)**

80 Euro

8. Passive Mitglieder 50 Euro

9. Gastspieler (pro Platzstunde) 10 Euro


